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47. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 22.September 2008 mit der zusätzliche
Lehrplanbestimmungen für Berufsschulen erlassen werden

MITTEILUNGEN

1.) Abgeltung der Prüfungsgebühren ab 01.09.2008
2.) Abgeltung von bestimmten Unterrichts- und Erziehungstätigkeiten - Valorisierung ab 01.09.2008
Schulmilchtagung Kuh-le Schule - Frisch gestärkt mit Schulmilch
Initiative Ärzte gegen Raucherschäden www. Aerzteinitiative.at
Personalnachrichten

2

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE OÖ - ANLAGE

Tagung „Sind Jungen Bildungsverlierer?“ - Anmeldeschluss 15. Oktober 2008

BILDUNGSANSTALT FÜR KINDERGARTENPÄDAGOGIK RIED - ANLAGEN

Im Labyrinth unterwegs zur Mitte - Vortrag
Im Labyrinth unterwegs zur Mitte - Plakat

In tiefer Trauer nehmen wir Anteil daran, dass Herr

 OKontr. Walter Hofer
Mitarbeiter des Landesschulrates für Oberösterreich

am 25. September 2008 im 51. Lebensjahr nach einem tragischen Verkehrsunfall verstorben ist. Dankbar gedenken
wir seiner.

Der Verstorbene hat sich in den vielen Jahren mit seiner Arbeitskraft dem Landesschulrat für Oberösterreich gewidmet
und sich dabei besondere Verdienste erworben. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Landesschulrat für Oberösterreich
Kollegium des Landesschulrates für Oberösterreich

   Landesschulratsdirektor                                Präsident                                           Amtsführender Präsident
               Dr. Josef  Niedermaier             Dr. Josef Pühringer                             Fritz Enzenhofer
                                                                                     Landeshauptmann

2
10

11

11

11
11



VOBL.d. LSRfOÖ, Stück 21/2008 - Seite 2 

 

RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
47. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 22. SEPTEMBER 2008 MIT DER ZUSÄTZLICHE 
LEHRPLANBESTIMMUNGEN FÜR BERUFSSCHULEN ERLASSEN WERDEN 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 22. September 2008 (§ 7 Abs 3 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes BGBl 240/1962 idgF), nachstehende Landeslehrpläne verordnet:  
 

§ 1 
 
Landeslehrpläne: 
 

Maurer/Maurerin 
 

INSTALLATIONS- UND GEBÄUDETECHNIK (3 – jährig) 
Grundmodul (2 Jahre)  +  1 Hauptmodul (1 Jahr) 

 
INSTALLATIONS- UND GEBÄUDETECHNIK (4- jährig) 

Grundmodul (2 Jahre)  +  1 Hauptmodul (1 Jahr) 
+ 1 Spezialmodul (1 Jahr) 

 
INSTALLATIONS- UND GEBÄUDETECHNIK (4- jährig) 
Grundmodul (2 Jahre)  +  2 Hauptmodule (2 Jahre) 

 
§ 2 

 
Die im § 1 bezeichneten Lehrpläne werden in der für den Lehrberuf zuständigen Sprengelberufsschule durch Anschlag an der Amtstafel 
kundgemacht. 
 
Der Amtsführende Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich 
Fritz Enzenhofer  
 

(B4-306/4-ad2-2008) 
 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
1.) ABGELTUNG DER PRÜFUNGSGEBÜHREN, AB 01. 09. 2008 
2.) ABGELTUNG VON BESTIMMTEN UNTERRICHTS- UND ERZIEHUNGSTÄTIGKEITEN – VALORISIERUNG AB 01.09. 2008 
 
Mit Rundschreiben Nr. 14/2008 vom 27. 08. 2008 des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur wurde die Abgeltung von 
Prüfungstätigkeiten im Bereich des Schulwesens und die Abgeltung der Lehrbeauftragtentätigkeit sowie der Besuchs-
kindergärtner/Besuchskindergärtnerinnen mit Wirkung vom 01. 09. 2008 valorisiert. 
 

Abgeltung für Lehrbeauftragte: 
E u r o  

ab 01.09.2008 
  
Lehrbeauftragte:  
Honorar Satz 1 69,2 
Honorar Satz 2 49,5 
Honorar Satz 3 34,0 
  
Veranstaltungsleitung:  
Halbtage 1. – 3. 36,7 
Halbtage 4. – 6. 28,1 
Halbtage ab 7. 24,4 
  
  
  



VOBL.d. LSRfOÖ, Stück 21/2008 - Seite 3 

 
   Euro 

ab 01. 09. 2008 
  

Abgeltung für BesuchskindergärtnerInnen: 
  
BesuchskindergärtnerInnen für eine Praxisstunde:  
mit einem Schüler 2,5 
mit zwei Schülern 3,7 
mit drei oder mehr Schülern 4,9 
  
 
 
I. Allgemein bildende und berufsbildende Pflichtschulen: 
 
1. Externistenprüfungen für die Volksschule und die Sonderschule (§ 42 SchUG): 

Vorsitzender 
Prüfer: 
für jeden Prüfungsteil 
Schriftführer 
 

  
 4,7 

 
6,2 
4,7 

2. Externistenprüfungen für die Hauptschulen und die Polytechnischen Schulen 
(§ 42 SchUG): 
Vorsitzender: 
Prüfer: 
für den mündlichen oder praktischen Teil 
für den schriftlichen Teil 
Schriftführer 
 

  
 

4,7 
 

9,2 
12,5 

4,7 

3. Externistenprüfungen für die Berufsschule (§ 42 SchUG): 
Vorsitzender 
Prüfer: 
für den mündlichen Teil 
für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil 
Schriftführer 
 

  
4,7 

 
9,2 

12,5 
4,7 

4. Einstufungsprüfungen und Aufnahmsprüfungen, sofern nicht Z. 5 in Betracht 
kommt (§ 3 Abs 6, § 6 und § 28 Abs 3 SchUG): 
Vorsitzender: 
Prüfer: 
für den mündlichen oder praktischen Teil 
für den schriftlichen Teil 
 

  
 

3,0 
 

6,2 
9,2 

5. Einstufungsprüfungen für die Berufsschule (§ 3 Abs 7 SchUG): 
Vorsitzender: 
Prüfer: 
für den mündlichen Teil 
für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil 
 

  
3,0 

 
6,2 
9,2 

6. Kommissionelle Prüfung, sofern nicht Z. 7 in Betracht kommt 
(§ 71 Abs. 5 SchUG): 
Vorsitzender 
Prüfer: 
für den mündlichen oder praktischen Teil 
für den schriftlichen Teil 
fachkundiger Beisitzer als Schriftführer 
 

  
 

6,2 
 

6,2 
9,2 
4,7 

7. Kommissionelle Prüfung für die Berufsschule (§ 71 Abs 5 SchUG): 
Vorsitzender 
Prüfer: 
für den mündlichen Teil 
für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil 
fachkundiger Beisitzer als Schriftführer 
 

  
6,2 

 
6,2 
9,2 
4,7 
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   E u r o 
   ab 01.09.2008 
II.  Allgemein bildende höhere Schulen sowie die entsprechenden Schulen für Berufstätige: 

1. Hauptprüfung der Reifeprüfung  
(§§ 34 ff SchUG bzw. §§ 33 ff SchUG-B): 

  

 Vorsitzender   18,4  
 Schulleiter   15,4  
 Klassenvorstand   9,5  
 Schriftführer   9,5  
 Prüfer:     
 für den schriftlichen Teil   27,9  
 für den praktischen od. graphischen Teil der Klausurprüfung   15,4  
 für den mündlichen Teil (ohne Schwerpunktprüfung)   15,4  
 für den mündlichen Teil (mit vertiefender Schwerpunktprüfung)   31,2  
 für den mündlichen Teil (mit ergänzender Schwerpunktprüfung)   31,2  
 für den mündlichen Teil (mit fächerübergreifender Schwerpunktprüfung) (pro Fach)   31,2  
 für den mündlichen Teil (mit Frage der Fachbereichsarbeit)   31,2  
    

2. Vorprüfung der Reifeprüfung  
(§§ 34 ff SchUG bzw. §§ 33 ff SchUG-B): 

  

 Vorsitzender   12,5  

 Schriftführer   9,5  

 Prüfer:     

 für die Fachbereichsarbeit:     

 a) für die Betreuung je Prüfer unabhängig von der Zahl der Fachbereichsarbeiten   157,9  
 b) für die Betreuung je Fachbereichsarbeit bis höchstens fünf Fachbereichsarbeiten je Prüfer 

(bei mehreren Prüfern ist diese Prüfungstaxe zu teilen)   
210,4  

 c) für die Korrektur und Beurteilung (bei mehreren Prüfern ist diese Prüfungstaxe zu teilen)   37,4  
  Prüfer:     

  für die pflichtige Vorprüfung:     

  für den mündlichen Teil   15,4  

  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  

      
3. Externistenreifeprüfung 

(§ 42 SchUG bzw. § 42 SchUG-B): 
    

 a) Hauptprüfung:     

  Vorsitzender   18,4  

  Schulleiter   18,4  

  Prüfer:     

  für den schriftlichen Teil   27,9  

  für den praktischen oder graphischen Teil der Klausurprüfung   18,7  
  für den mündlichen Teil (ohne Schwerpunktprüfung)   18,7  

  für den mündlichen Teil (mit vertiefender Schwerpunktprüfung)   31,2  
  für den mündlichen Teil (mit ergänzender Schwerpunktprüfung)   31,2  

  Schriftführer in der Funktion des Klassenvorstandes   18,4  

 b) Vorprüfungen:     

  Vorsitzender   12,5  

  Schriftführer   9,5  

  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil   15,4  
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  E u r o 
   ab 01.09.2008 
  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  
 c) Zulassungsprüfungen:     
  Vorsitzender   4,7  
  Prüfer:     
  für den mündlichen oder praktischen Teil   9,2  
  für den schriftlichen Teil   12,5  
  Schriftführer in der Funktion des Klassenvorstandes   4,7  
      

 Gemäß § 11 Abs1 des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung gelten für den Vorsitzenden, 
den Schriftführer (ab 1.3.2006) und den Prüfer o.a. Sätze. 

    

      

4. Sonstige Externistenprüfungen  
(§ 42 SchUG bzw. § 42 SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   4,7  
 Prüfer:     
 für den mündlichen oder praktischen Teil   9,2  
 für den schriftlichen Teil   12,5  
 fachkundiger Beisitzer als Schriftführer   4,7  
      
5. Aufnahmsprüfungen und Einstufungsprüfungen 

(§ 3 Abs 6, §§ 6 ff, § 26 Abs3, § 29 Abs5 und § 30 SchUG 
bzw. § 5 Abs 3, §§ 9 ff und § 13 Abs 2 SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   3,0  
 Prüfer:     
 für den mündlichen oder praktischen Teil   6,2  
 für den schriftlichen Teil   9,2  
      
6. Prüfungen für die Nostrifikation ausländischer Zeugnisse     
 (§ 75 Abs.4 SchUG):     
 wie Z 4     

      

7. Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung, die nicht im Rahmen der Reifeprüfung abgelegt werden 
 (§ 41 SchUG bzw. § 41 SchUG-B) 

    

 wie Z 1 
 

    

8. Kolloquien an Gymnasien, Realgymnasien und Wirtschaftskundlichen Realgymnasien für 
Berufstätige 

    

 Prüfer:     

 für die mündliche Prüfung   6,2  
 für die schriftliche, graphische oder praktische Prüfung   9,2  
      

9. Kommissionelle Prüfung (§ 71 Abs 5 SchUG), Kolloquien an Schulen für Berufstätige  
(§ 62 Abs.3 SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   6,2  
 Prüfer:     
 für den mündlichen oder praktischen Teil   6,2  
 für den schriftlichen Teil   9,2  
 fachkundiger Beisitzer als Schriftführer   4,7  
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  E u r o 
   ab 01.09.2008 
III.  Berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie die entsprechenden Schulen für Berufstätige: 

1. Reife- und Diplomprüfung, Diplomprüfung 

(§§ 34 ff SchUG bzw. §§ 33 ff SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   18,4  
 Schulleiter oder Abteilungsvorstand    15,4  
 Jahrgangsvorstand   15,4  
 Fachvorstand oder Werkstättenleiter   9,5  
 Prüfer:     
 für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  

für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ bzw. „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit als 
fächerübergreifende Projektarbeit“ für die ersten 10 Stunden 

  49,3 
 

 

(bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ bzw. „Betriebswirtschaftliche 
Diplomarbeit“) 

   

 
 für jede weitere Stunde   4,7  
 (bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ bzw. „Betriebswirtschaftliche 
Diplomarbeit“) 

   
 

 für den mündlichen Teil   15,4  
 für den mündlichen Teil (für das Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach“)   31,2  
 Schriftführer   9,5  
      

2. Vorprüfung (§§ 34 ff SchUG):     
 Vorsitzender   12,5  
 Abteilungsvorstand oder Fachvorstand   9,5  
 Werkstättenleiter   9,5  
 Schriftführer   9,5  
 Prüfer:     
 für den mündlichen Teil   15,4  
 für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  
      
 2a. Diplomarbeit (§ 34 Abs 3 SchUG bzw. § 33 Abs 3 SchUG-B):     

  Prüfer:     
  a) für die Betreuung je Schüler (bis höchstens 5 Schüler je Prüfer)   252,6  
  b) für die Korrektur und Beurteilung der Ergebnisse   37,4  
 

 
Bei mehreren Prüfern sind die Prüfungstaxen gemäß lit. a und b 
zu teilen. 

    

 2b. Abschlussarbeit (§ 34 Abs.3 SchUG bzw. § 33 Abs.3 SchUG-B):     
  Prüfer:     
  a) für die Betreuung je Schüler (bis höchstens 5 Schüler je Prüfer)   207,5  
  b) für die Korrektur und Beurteilung der Ergebnisse   37,4  
 

 
Bei mehreren Prüfern sind die Prüfungstaxen gemäß lit. a und b 
zu teilen. 
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   E u r o 
   ab 01.09.2008 

3. Externistenreifeprüfung (§ 42 SchUG):     
 a) Hauptprüfung:     
  Vorsitzender   18,4  
  Schulleiter   18,4  
  Schriftführer   18,4  
  Prüfer:     
  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  
 

 
für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ bzw. „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit als 
fächerübergreifende Projektarbeit“ für die ersten 10 Stunden 

  49,3 
 

 
 

(bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ bzw. 
„Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit“) 

   
 

  für jede weitere Stunde   4,7  
 

 
(bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ bzw. 
„Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit“) 

    

  für den mündlichen Teil   18,4  
  für den mündlichen Teil (für das Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach“)   31,2  
 b) Vorprüfung:     
  Vorsitzender   12,5  
  Abteilungsvorstand oder Fachvorstand   9,5  
  Werkstättenleiter   9,5  
  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil   15,4  
  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  
  Schriftführer   9,5  
 c) Zulassungsprüfung:     
  Vorsitzender   2,7  
  Schriftführer   6,2  
  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil   9,2  
  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   12,5  
      
 Gemäß § 11 Abs 1 des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung gelten für den 

Vorsitzenden, den Schriftführer (ab 1.3.2006) und den Prüfer o.a. Sätze.     

 
4. Aufnahmsprüfungen und Einstufungsprüfungen  

(§ 3 Abs 6, §§ 6 ff, § 26 Abs 3 SchUG bzw. § 5 Abs 3, §§ 9 ff  
und § 13 Abs 2 SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   3,0  
 Prüfer:     
 für den mündlichen Teil   6,2  
 für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   9,2  
 

5. Sonstige Externistenprüfungen  

(§ 42 SchUG bzw. § 42 SchUG-B): 
    

 Vorsitzender   4,7  
 Prüfer:     
 für den mündlichen Teil   9,2  
 für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   12,5  
 fachkundiger Beisitzer als Schriftführer   4,7  
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   E u r o 
   ab 01.09.2008 

 
6. Abschlussprüfung 

(§§ 34 Abs 3 SchUG bzw. § 33 Abs 3 SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   18,4  
 Schulleiter oder Abteilungsvorstand   15,4  
 Fachvorstand oder Werkstättenleiter   9,5  
 Klassenvorstand   15,4  
 Prüfer:     
 für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  
 für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ für die ersten 10 Stunden   49,3  
 (bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“)    

 
 für jede weitere Stunde    4,7  
 (bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“) 

    

 für den mündlichen Teil   15,4  
 Schriftführer   9,5  

 
7. Externistenabschlussprüfung  

(§§ 42 ff SchUG bzw. §§ 42 ff SchUG-B): 

    

 a) Hauptprüfung     

  Vorsitzender   18,4  
  Schulleiter oder Abteilungsvorstand   18,4  
  Schriftführer   18,4  
  Prüfer:     
  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   27,9  
  für das gesamt Prüfungsgebiet „Projekt“ für die ersten 10 Stunden   49,3  
 
 

(bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“) 

   
 

  für jede weitere Stunde   4,7  
 
 

(bei mehreren Prüfern gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen 
Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“)     

  für den mündlichen Teil   21,1  
 b) Zulassungsprüfung:     
  Vorsitzender   2,7  
  Schriftführer   6,2  
  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil   9,2  
  für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   12,5  

      

8. Kommissionelle Prüfung (§ 71 Abs 5 SchUG), Kolloquien an Schulen für Berufstätige  
(§ 62 Abs.3 SchUG-B): 

    

 Vorsitzender   6,2  

 Prüfer:     

 für den mündlichen Teil   6,2  

 für den schriftlichen, graphischen oder praktischen Teil   9,2  

 fachkundiger Beisitzer als Schriftführer   4,7  
      

9. Prüfungen für Nostrifikationen von ausländischen Zeugnissen (§ 75 Abs 4 SchUG):     
 wie Z 5     
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   E u r o 
   ab 01.09.2008 

10. Kolloquien an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen für Berufstätige:     
 Prüfer:     

 für die mündliche Prüfung   6,2  
 für die schriftliche, graphische oder praktische Prüfung   9,2  

 
 

V. Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung und Prüfungskommissionen für Lehrbefähigungen für allgemein bildende 
Pflichtschulen: 

 
4. Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für Sozialpädagogik:     
 a) aa. Reife- und Diplomprüfung sowie Diplomprüfung 

(§§ 34 ff SchUG bzw. §§ 33 ff SchUG-B): 
    

   Vorsitzender   18,4  
   Schulleiter   15,4  
   Klassenvorstand   9,5  
   Schriftführer   9,5  
   Prüfer:     
   für den mündlichen Teil   15,4  
   für den schriftlichen Teil   27,9  
   für den praktischen Teil   18,4  
  bb. Vorprüfung (§§ 34 ff SchUG bzw. §§ 33 ff SchUG-B):     
   Vorsitzender   12,5  
   Prüfer der (mündlichen) Prüfung   15,4  
  cc. Diplomarbeit (§ 34 Abs 3 SchUG bzw. § 33 Abs 3 SchUG-B):     
   Prüfer:     
   a) für die Betreuung je Schüler (höchstens 5 Schüler je Prüfer)   252,6  
   b) für die Korrektur und Beurteilung der Ergebnisse   37,4  
   Bei mehreren Prüfern sind die Prüfungstaxen gem. lit.a und b zu teilen. 

 
    

 b) Eignungsprüfungen und Einstufungsprüfungen (§ 3 Abs 6, §§ 6 ff, § 26 Abs 3 SchUG 
bzw. § 5 Abs 3, §§ 9 ff und § 13 Abs 2 SchUG-B):     

  Vorsitzender   3,0  
  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil oder praktischen Teil   6,2  
  (sofern im praktischen Teil der Eignungsprüfung mehrere Prüfer beteiligt sind, gebührt 

dieser Betrag jedem Prüfer) 
    

  für den schriftlichen Teil   9,2  
       
 c) Externistenreife- und Diplomprüfung sowie Externistendiplomprüfung (§ 42 SchUG bzw. 

§ 42 SchUG-B): 
    

  Hauptprüfung:     
  Vorsitzender   18,4  
  Schulleiter   18,4  
  Schriftführer   18,4  
  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil   21,1  
  für den schriftlichen Teil   27,9  
  für jeden praktischen Prüfungsteil   21,1  
  Vorprüfung:     
  Vorsitzender   12,5  
  Prüfer der mündlichen Prüfung   15,4  
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    E u r o 
     ab 01.09.2008 
 
 

 
Zulassungsprüfung:     

  Vorsitzender   4,7  
  Schriftführer in der Funktion des Klassenvorstandes   4,7  
  für den mündlichen Teil   9,2  
  für den schriftlichen Teil   12,5  
  für den praktischen Teil   9,2  
       
 Gemäß § 11 Abs 1 des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung gelten für den 

Vorsitzenden, für den Schriftführer (ab 1.3.2006) und den Prüfer o.a. Sätze. 
    

      
 d) Sonstige Externistenprüfungen  

(§ 42 SchUG bzw. § 42 SchUG-B): 
    

  Vorsitzender   4,7  
  Prüfer:     
  für den mündlichen Teil oder praktischen Teil   9,2  
  für den schriftlichen Teil   12,5  
  fachkundiger Beisitzer als Schriftführer   4,7  

       
 e) Prüfungen für Nostrifikationen von ausländischen Zeugnissen (§ 75 Abs 4 SchUG):     
  wie sublit.d 

 
    

 f) Kommissionelle Prüfungen (§ 71 Abs 5 SchUG), 
Kolloquien an Schulen für Berufstätige (§§ 23 und 62 Abs 3 SchUG-B): 

    

  Vorsitzender   6,2  
  Prüfer:     
  für den mündlichen oder praktischen Teil   6,2  
  für den schriftlichen Teil   9,2  
  fachkundiger Beisitzer als Schriftführer   4,7  
   

   

VI. Bundesanstalten für Leibeserziehung: 

       

1. Abschlussprüfung (Sportlehrerprüfung, Schilehrerprüfung u.a.) sowie 
Befähigungsprüfung für die Ausbildung zum Leibeserzieher: 

    

 Vorsitzender der Prüfungskommission   7,7  
 Prüfer (je Prüfungsteil)   9,2  
 Schriftführer   4,7  

        
(A9-112/1-2008 – Frau Kaiserseder) 

 
 
 
 
SCHULMILCHTAGUNG KUH-LE SCHULE – FRISCH GESTÄRKT MIT SCHULMILCH 
 
Das Lebensministerium veranstaltet mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur und weiteren Partnern eine 
Tagung mit dem Ziel, Milch und Milchprodukten als Schuljause neue Impulse zu geben. 
 
Tagungsort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, Wien 

Zeit:  02. 10. 2008, 09:00 bis 13:15 Uhr 

Anmeldung:  www.rund-um-schulmilch.at/Tagung.html 
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Weitere Fragen an: Frau DI Andrea Teixera, Agrarmarkt Austria, Dresdner Straße 70,  1200 Wien, E-Mail andrea.teixera@ama.gv.at,  
Tel. 01/33151-377, Fax: 01/33151-396. 
 
 
Der Besuch dieser Veranstaltung von Lehererinnen/Lehrern, Schulwartinnen/Schulwarten und Schulärztinnen/Schulärzten wird seitens des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur empfohlen. Kosten für den Bund dürfen nicht entstehen. 
 
Eine Einladung an alle österreichischen Schulen wurde bereits am 10. 09. 2008 ausgesendet. 
 

(A9-14/77-2008 – Frau Dr. Jindrich) 
 
 
 
 
INITIATIVE ÄRZTE GEGEN RAUCHERSCHÄDEN WWW. AERZTEINITIATIVE.AT 
 
Die Initiative ist eine Plattform der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, der Institute für Umwelthygiene und für Sozialmedizin an der 
Medizinischen Universität Wien, der Österreichischen Krebshilfe und der Österreichischen Ärztekammer, mit einem wissenschaftlichen Beirat 
aus allen betroffenen medizinischen Fächern. Die Aufgabe der Initiative ist Information der Bevölkerung und Hilfe zur Selbsthilfe; Beratung von 
Ärzten nationaler und internationaler politischer Entscheidungsträger über neue wissenschaftliche Ergebnisse zur Verhinderung bzw. 
Behandlung von Nikotinabhängigkeit und Raucherschäden. Die Homepage enthält wichtige Aufhörtipps und Raucherberatung, Gesetze zum 
Schutz vor Passivrauchen, Informationen für Jungendliche, Eltern, Lehrer und Pädiater. 
 

(A9-392/1-2008 – Frau Dr. Jindrich) 
 
 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachstehend angeführten Lehrern/Lehrerinnen Danke und Anerkennung ausgesprochen: 
 
Prof. OStR Mag. Dietmar Wimmer, BG/BRG Ried 
Prof. Mag. Karin Muckenhuber-Hartl, BG/BRG Wels, Dr. Schauer-Straße 
Prof. Mag. Dr. Wolfgang Ladin, BHAK/BHAS Vöcklabruck 
BOL Wolfgang Nimmervoll, Berufsschule Linz 10 
 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat  
 

Frau Dr. Elisabeth Rumpf  
 

Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
 
 
 
 
 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE OÖ - ANLAGE 
 
TAGUNG "SIND JUNGEN BILDUNGSVERLIERER?" – ANMELDESCHLUSS 15. OKTOBER 2008 
 
 
 
 

BILDUNGSANSTALT FÜR KINDERGARTENPÄDAGOGIK RIED - ANLAGEN 
 
IM LABYRINTH UNTERWEGS ZUR MITTE – VORTRAG 

IM LABYRINTH UNTERWEGS ZUR MITTE – PLAKAT 

 
Hinweis: Für die inhaltliche und orthografische Richtigkeit der Anlagen zeichnet der jeweilige Verfasser/die jeweilige Verfasserin verantwortlich. 
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